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Übersicht

3 Gruppen von Rechten:

• Leitungsrechte (§ 5)

• Nutzungsrecht an durch Recht gesicherten 
Leitungen oder Anlagen (§ 7)

• Mitbenutzungsrechte (§ 8)



Leitungsrechte
I. Begriff – § 5 Abs. 1

• Errichtung und Erhaltung von Kommunikationslinien 
(§ 3 Z 10)

• Leitungsstückpunkte, Vermittlungseinrichtungen, ...

• Einführung und Führung von Kabelleitungen in   
Gebäuden

• Inhalt des Leitungsrechts ergibt sich aus der
Vereinbarung oder der Entscheidung der 
Fernmeldebehörde



Leitungsrechte
II. öffent. Gut – § 5 Abs. 3

• Bereitsteller eines Kommunikationsnetzes 
(§ 3 Z 11)

• öffentliches Gut (Straßen, Fußwege, öffentliche
Plätze …)

• unentgeltlich (außer bestimmte Abgaben)
• Vorgangsweise ist mit dem Eigentümer

abzustimmen (§ 6 Abs 1)



Leitungsrechte
III. Privatgrund – Abs. 4

• Bereitsteller eines öffentlichen Kommunikations-
netzes (§ 3 Z 17 TKG 2003)

• öffentliche Rücksichten nicht im Weg und 
• keine Leitung oder Anlage oder
• Erweiterung einer Anlage oder
• keine Mitbenutzung einer bestehenden Leitung

oder Anlage möglich oder tunlich
• der Wertminderung entsprechende Abgeltung



Leitungsrechte
IV. Verfahren – § 6

• Bekanntgabe an Eigentümer („Planskizze“)
• 6 Wochen Verhandlungsfrist
• Antrag an Fernmeldebüro
• Baubeginn erst nach Rechtskraft
• „Vorschlag“ über Abgeltung – bei Ablehnung

„Schätzung“ eines Sachverständigen
• sukzessive Zuständigkeit der BGs betreffend 

Abgeltung



Nutzungsrecht – § 7 

• „durch Recht gesicherte Leitung oder Anlage“
• Nutzung auch für Errichtung, Betrieb,

Erweiterung, Erneuerung von Kommunikations-
linien

• Richtsätze (dzt. EUR 1,89 - § 133 Abs. 3)
• Verfahren zur Erlassung einer Verordnung läuft 
• bei Angebot der Richtsätze: Nutzung nicht

gehemmt 
• Hauptanwendungsfall: Energieversorger



Mitbenutzungsrechte - § 8
I. Kommunikationslinien – Abs. 1

• Kommunikationslinie für die ein
Wegerecht, Leitungsrecht, Nutzungsrecht
oder Enteignung in Anspruch genommen 
wurde

• Bereitsteller eines Kommunikations-
netzes (§ 9 Abs 1)

• wenn Benützung von öffentlichem Gut nicht 
möglich und für den Inhaber zumutbar



Mitbenutzungsrechte - § 8
II. Masten (Site-Sharing) - Abs. 2

• Antennentragemasten und Starkstrom-
leitungsmasten

• Bereitsteller eines öffentlichen 
Kommunikationsnetzes, Feuerwehr, Rettung, …

• wenn „technisch, insbes. frequenztechnisch 
möglich“



Mitbenutzungsrechte - § 8
III. Sonstiges

• Duldungspflicht des Grundeigentümers (Abs. 3)

•„angemessene geldwerte Abgeltung“ (Abs. 4)
• 6 Wochen Verhandlungsfrist (§ 9 Abs 2)

• Zuständigkeit der Regulierungsbehörde
• Bereitsteller öffentlicher Kommunikationsnetze 

müssen Rahmenvereinbarungen erstellen und
anzeigen – § 9 Abs 3 und 4



Allgemeine Bestimmungen 
und Enteignung

• § 10: Ausübung von Rechten nach §§ 5, 7, 8

• § 11: Verfügungsrecht des Belasteten
• § 12: Übergang von Rechten nach §§ 5, 7, 8

• § 13: Enteignung



Zuständigkeiten

• § 5: Fernmeldebehörden (§ 113)

• § 7: Fernmeldebehörden (§ 113) 
bzw RTR (betreffend Richtsätze)

• § 8: TKK (§ 117) bzw. KommAustria (§ 120)
• § 13: Fernmeldebehörden (§ 113)



Danke für die 
Aufmerksamkeit


